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Sehr geehrter Herr Truckenbrodt,

besten Dank für lhr Schreiben vom 27. Mai 2018, in dem Sie verschiedene Bahnthemen an-
sprechen.

lch habe lhre Ausführungen und Anregungen an die zuständigen Bereiche mit der Bitte um
Kenntnisnahme weitergegeben.

Bitte erlauben Sie mir grundlegende lnformationen zu den seit der Bahnreform L994 geltenden
Verantwortlichkeiten in Sachen lnfrastru kturausbau bei der Eisenbahn in Deutschland.

Nach Art. 87e des Grundgesetzes ist der Bund für den Ausbau und Erhalt der Schieneninfra-
struktu r zuständig.

Das Bu ndesverkehrsministeriu m legt mit dem Bu ndesverkehrswegeplan (BVWP) die Strategie
für die Schieneninfrastruktu r in Deutschland fest. Der neue BVWP 2030 umfasst die lnvestitio-
nen in Erhalt und lnstandsetzung der Verkeh rsinfrastru ktu r sowie die Pro.iekte von Aus- und
Neubauvorhaben. Vom Gesamtvolumen in Höhe von 269,6 Milliarden Euro entfallen 41,,6 Pro'
zent auf die Schiene. Der BVWP Schiene wird umgesetzt durch das Bundesschienenwegeaus-
baugesetz. Dieses regelt grundsätzlich den Ausbau der Schienenwege der Eisenbahnen des
Bu ndes.

lm Bereich des Nah- und S-Bahn-Verkehrs gewährt der Bund ergänzend durch das Gemeinde-
verkeh rsfinanzierungsgesetz (GVFG) den Ländern Finanzhilfen für lnvestitionen zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden.

Bei der Verwendung der öffentlichen Gelder müssen zwingend die Haushaltsgru ndsätze des
Bundes eingehalten werden. D.h. es ist eine wirtschaftlich{unktionale Lösung zu realisieren.
Aus diesem Grund geht allen lnfrastru ktu rprojekten ein intensiver Planungsprozess voraus, bei
dem alle fraglichen Varianten intensiv untersucht werden. Lediglich bei Pro.jekten mit einem Nut-
zen-Kosten-Verhältnis größer I ist eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln überhaupt zuläs-
sig.

Wie lhnen sicherlich bekannt ist, obliegt die Entscheidung für die Finanzierung und die Durch-
führung des Schienenpersonennahverkehrs im Freistaat Bayern grundsätzlich dem Besteller
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der Nahverkehrsleistungen, dem Bayerischen Staatsministerium des lnneren, für Bau und Ver-
kehr, vertreten durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (B[G). Die BEG plant, finanziert
und kontrolliert den Schienenpersonennahverkeh r in Bayern. Die Langfristplanung zur Haltepo-
litik und Fahrplankonzeption des Regional- und S-Bahnverkehrs fällt daher ebenfalls in den Zu-
ständigkeitsbereich der BEG.

Sehr geehrter Herr Truckenbrodt, die Deutsche Bahn AG kann nicht eigenmächtig die Schie-
nenverkehrsinfrastruktur Deutschlands gestalten, sondern ist vielmehr dazu angehalten, die Be-
schlüsse und Vorgaben der Politik umzusetzen.

Freundliche Grüße

(/,- borl-^


